
Name/Firma (laut Handelsregister) Antragsteller, Ort

Antrag vom Geschäftspartnernummer der KfW Antragsnummer (von der KfW auszufüllen)

  

Das Formular ist nur auszufüllen, wenn der Förderkredit als eine Umweltschutz- oder Energiebeihilfe nach der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung1 (AGVO) beantragt wird.

Nicht ausfüllen, wenn das antragstellende Unternehmen
•  eine De-minimis-Beihilfe2 (Komponente 1) bzw.
•  eine KMU-Beihilfe (Investitionsbeihilfen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gemäß Art. 17 AGVO, Komponen-

te 2) beantragt.

Im KfW-Programm Erneuerbare Energien – Premium vergibt die KfW je nach Verwendungszweck folgende Umweltschutz- 
und Energiebeihilfen:
•  Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen (Art. 38 AGVO, Komponente 4)
 � Verwendungszweck: Große effiziente Wärmepumpen

•  Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien (Art. 41 AGVO, Komponente 5) 
Voraussetzung: Keine Einspeisung in energieeffiziente Fernwärmenetze erfolgt.

 Verwendungszwecke
 �  Große Solarkollektoranlagen
 �  Biomasseanlage zur Verbrennung fester Biomasse für die thermische Nutzung
 �  KWK-Biomasseanlagen
 �  Große Wärmespeicher
 �  Biogasleitungen für unaufbereitetes Biogas
 � Anlagen zur Erschließung und Nutzung der Tiefengeothermie

•  Investitionsbeihilfen für energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte (Art. 46 AGVO, Komponente 11) 
Voraussetzung: Einspeisung in energieeffiziente Fernwärmenetze.

 �  Verwendungszweck: Wärmenetze, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden, und deren Erzeugungsanlagen

Erläuterungen zur Verwendung der Checkliste
Umweltschutz- und Energiebeihilfen nach AGVO dürfen ausschließlich für beihilfefähige Kosten vergeben werden, die 
direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes oder der Energieeffizienz zusammenhängen. In der Regel sind die bei-
hilfefähigen Kosten die Investitionsmehrkosten. Diese können auf zwei Arten ermittelt werden:
–  Die Kosten einer Investition zur Verbesserung des Umweltschutzes oder der Energieeffizienz können von den Gesamt-

investitionskosten als getrennte Investition direkt ermittelt werden (z. B. weil bei einer bereits existierenden Anlage das 
"grüne" Element leicht als "zusätzliche Komponente" zu identifizieren ist).

–  In allen anderen Fällen werden die Investitionsmehrkosten durch Zuhilfenahme einer sog. Vergleichsinvestition er-
mittelt. Diese Vergleichsinvestition muss technisch mit der konkret geförderten Maßnahme vergleichbar sein und aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht eine ernstzunehmende Alternative zu der geförderten Investition darstellen, aber ein ge-
ringeres Maß an Umweltschutz oder Energieeffizienz bieten. Die Kosten einer Vergleichsinvestition können z. B. durch 
Kostenschätzungen eines unabhängigen und qualifizierten Sachverständigen ermittelt werden.

Auf Basis dieser Berechnungsmethoden bietet die vorliegende Checkliste an, für einzelne Verwendungszwecke direkt die 
vollständigen Nettoinvestitionskosten als anlagenspezifisch bedingte Investitionsmehrkosten anzuführen. Bei allen an-
deren Verwendungszwecken macht der Begriff "Investitionsmehrkosten" deutlich, dass hier nur die tatsächlichen Mehr-
kosten im Vergleich zu einer Investition in eine konventionelle Anlage angegeben werden müssen. In diesen Kosten sind 
auch die anteiligen Planungsmehrkosten zu berücksichtigen.

1 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 (EU-ABl. L 187/1 vom 26. Juni 2014) in der Fassung der Ver-
ordnung (EU) 2017/1084 vom 14. Juni 2017 (EU-ABl. L 156/1 vom 20. Juni 2017).

2 De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 (EU-ABl. L 352 vom 24. Dezember 2013).

Checkliste Investitionsmehrkosten 
im KfW-Programm Erneuerbare Energien – Premium
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Die beihilfefähigen Kosten sind für jedes Vorhaben individuell zu errechnen und werden zur Berechnung der Beihilfeinten-
sität herangezogen.
Eine Ausnahmeregelung zur Ermittlung der beihilfefähigen Kosten besteht für Verteilernetze im Rahmen von Investitions-
beihilfen für energieeffiziente Fernwärme. Hier sind die gesamten Kosten für das Verteilnetz beihilfefähig, wobei die Bei-
hilfe die Kosten für das Verteilnetz abzüglich des erwarteten Betriebsgewinns aus der Investition nicht übersteigen darf.
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Beihilfefähige Kosten pro Fördermaßnahme (Verwendungszweck)

� Große effiziente Wärmepumpe (Komponente 4)
 1.1  Investitionskosten der zu fördernden Maßnahme 

Investitionskosten für die Wärmeerzeugung 
auf Basis erneuerbarer Energien (inkl. anteilige Planungskosten) EUR 

 1.2  Investitionskosten einer Vergleichsinvestition 
Investitionskosten in eine vergleichbare mit fossilen 
Brennstoffen befeuerte Anlage (inkl. anteilige Planungskosten) EUR 

 Beihilfefähige Kosten 
 (= Investitionsmehrkosten = 1.1 abzüglich 1.2) EUR 

� Große Solarkollektoranlagen (Komponente 5)
  Große solarthermische Anlagen werden zur Ergänzung der konventionellen 

Anlage zur Heizung/Warmwasserbereitung/Kühlung errichtet, im Bestand 
ebenso wie im Neubau. Darüber hinaus können große Solarkollektoranlagen 
in ein Wärmenetz einspeisen. Förderfähig sind nur die durch die Realisierung 
einer Solaranlage verursachten Kosten.

 Beihilfefähige Kosten 
 =  Investitionskosten der zu fördernden Maßnahme 

(inkl. anteilige Planungskosten) EUR 

� Biomasseanlage zur Verbrennung fester Biomasse für die thermische Nutzung oder

� KWK-Biomasseanlagen (Komponente 5)
  Voraussetzung: Keine Einspeisung in ein energieeffizientes Fernwärmenetz. 

Bei Einspeisung in ein energie effiziente Fernwärmenetz → Verwendungzweck � 
(siehe unten).

  Hinweis: Anlagenbestandteile zur Stromerzeugung sind keine förderfähigen 
Investitionskosten und können den Investitionsmehrkosten nicht hinzugerechnet 
werden.

 3.1 Investitionskosten der zu fördernden Maßnahme 
 4.1  Investitionskosten für die Wärmeerzeugung 

auf Basis erneuerbarer Energien (inkl. anteilige Planungskosten) EUR 
 3.2 Investitionskosten einer Vergleichsinvestition 
 4.2 Investitionskosten in eine vergleichbare mit fossilen 
  Brennstoffen befeuerte Anlage (inkl. anteilige Planungskosten) EUR 
 Beihilfefähige Kosten 
 (= Investitionsmehrkosten = 3.1/4.1 abzüglich 3.2/4.2) EUR 

� Große Wärmespeicher (Komponente 5)
 Beihilfefähige Kosten 
 =  Investitionskosten der zu fördernden Maßnahme 

(inkl. anteilige Planungskosten) EUR 

� Biogasleitungen für unaufbereitetes Biogas (Komponente 5)
 Beihilfefähige Kosten 
 =  Investitionskosten der zu fördernden Maßnahme 

(inkl. anteilige Planungskosten) EUR 
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� Anlagen zur Erschließung und Nutzung der Tiefengeothermie (Komponente 5)
  Hinweis: Anlagenbestandteile zur Stromerzeugung sind keine förderfähigen 

Investitionskosten und können den Investitionsmehrkosten nicht hinzugerechnet 
werden.

 7.1  Investitionskosten der Bohrungen (inkl. anteilige Planungskosten) EUR 
 7.2  Investitionskosten der Anlagen zur Wärmegewinnung 

(inkl. anteilige Planungskosten) EUR 
 Beihilfefähige Kosten 
 (= Investitionskosten der zu fördernden Maßnahme (Summe 7.1 bis 7.2) EUR 

�  Wärmenetze, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden, und 
deren Erzeugungsanlagen (Komponente 11)

 Vergleichsrechnung für die Energieerzeugungsanlage
 8.1  Investitionskosten der zu fördernden Maßnahme 

Investitionskosten in die Wärmeerzeugung auf Basis erneuerbarer 
Energien (u. a. Biomasseanlagen zur Verbrennung fester Biomasse 
für die thermische Nutzung, KWK-Biomassenanlagen, Solarkollektor- 
anlagen oder Wärmepumpen) (inkl. anteilige Planungskosten) EUR 

 8.2  Investitionskosten einer Vergleichsinvestition 
Investitionskosten in eine vergleichbare mit fossilen Brennstoffen 
befeuerte Anlage (inkl. anteilige Planungskosten) EUR 

 Beihilfefähige Kosten 
 (= Investitionsmehrkosten = 8.1 abzüglich 8.2) EUR 

 Kostenermittlung für Verteilnetz
 8.3  Investitionskosten Verteilnetz 

Wärmenetz und Hausübergabestationen 
(inkl. anteilige Planungskosten) EUR 

 8.4  Erwarteter Betriebsgewinn aus der Investition 
(Der „erwartete Betriebsgewinn“ ist die Differenz zwischen 
den abgezinsten Einnahmen und den abgezinsten Betriebskosten 
– ohne Abschreibungs- und Finanzierungskosten – 
im Lauf des betreffenden Investitionszeitraums (Abschreibungs- 
zeitraum), wenn die Differenz positiv oder gleich Null ist.) EUR 

 
 Beihilfeobergrenze Verteilnetz (8.3 abzüglich 8.4) EUR 
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Erklärung des Antragstellers
Die Ermittlung der Investitionsmehrkosten (beihilfefähige Kosten) sind durch Unterlagen, die klar, spezifisch und aktuell 
sind, entsprechend dokumentiert. Ich verpflichte mich diese Unterlagen für mind. 10 Jahre nach Zusage aufzubewahren 
und auf Anforderung über die Hausbank an die KfW zu überreichen.
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind und dass ich sie durch geeignete Unterlagen 
belegen kann. Mir ist bekannt, dass diese Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch 
in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist.
Ich erkläre mein Einverständnis, dass die KfW dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) diese Check-
liste Investitionsmehrkosten im KfW-Programm Erneuerbare Energien – Premium (inklusive ggf. daran angefügter Unter-
lagen) in der vorliegenden Form z. B. zum Zwecke einer wissenschaftlichen Evaluierung weitergeben darf.
Mir ist bekannt, dass die KfW verpflichtet ist, Kredite mit gewährten Einzelbeihilfen von über 500.000 EUR nach Art. 9 lit. 1 c) 
i.V.m. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014) der Kommission vom 17. Juni 2014 (Amtsblatt der EU NR. L 187 vom 
26. Juni 2014) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie nach Ziffer 4.7. des Unionsrah-
mens für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation der EU-Kommission vom 21. Mai 
2014 (Amtsblatt der EU Nr. C298 vom 27. Juni 2014) auf einer Beihilfe-Website der EU-Kommission zu veröffentlichen.
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben

   
 Ort, Datum Unterschrift(en) Antragsteller
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